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TIPPS UND EMPFEHLUNGEN ZUR SICHERUNG DER 
LIQUIDITÄT

▪ Erstellung Cash-Planung und Krisenbudget

− Tipp: Finanzielle Mittel gut im Blick behalten, solide Cash-Planung erstellen und laufend 

überarbeiten

▪ Gespräche mit der Hausbank führen

▪ Ratenansuchen, Stundungen, Herabsetzungen beantragen

− zB bei Finanzamt, Sozialversicherung oder Österreichischer Gesundheitskasse

− Wichtig: Maßnahmen im Zahlungsplan berücksichtigen!

▪ Überlegungen zur Umstellung des Geschäftsmodells

− Online-Shop, Lieferdienst

− Gutschein Plattformen nutzen
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TIPPS UND EMPFEHLUNGEN ZUR SICHERUNG DER 
LIQUIDITÄT

▪ Fixkosten-Check durchführen

− Potenzial für Stundungen / Kürzungen analysieren

− Miete/Pacht – Prüfung auf mögliche Reduktion

− Strom und Gas – Anpassung der laufenden Vorschreibungen 

− Investitionen, Reparaturen, Instandhaltung

− Werbung / Online Marketing 

− Förderungen / Zuschüsse prüfen

▪ Überbrückungsfinanzierung inkl. Haftungsübernahme beantragen
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CORONA-HILFS-FONDS
Garantien (Beantragung ab 08.04.2020)

Haftung: 80% - 100%

Höhe Finanzierung: Max. 3 Monatsumsätze oder Max. EUR 120 Mio.

Laufzeit: Max. 5 Jahre (Verlängerung um bis zu 5 Jahre möglich)

Sitz oder Betriebsstätte:
− Standort und Geschäftstätigkeit müssen in Österreich sein und
− es muss ein Liquiditätsbedarf für den heimischen Standort bestehen

Nicht finanzierungsfähig sind:
(gilt nicht bei 80%iger Haftungsquote)

− Umschuldungen von Krediten
− Investitionen oder Dividendenzahlungen von 16.3.2020 – 16.3.2021
− Boni an Vorstände (begrenzt auf maximal bis zu 50% des Vorjahres)
− Aktienrückkäufe

Sonstiges:
− Kreditzinssatz von derzeit 1% (max. 2%)
− Garantieentgelte, die von der EU vorgeschrieben sind und je nach Größe des Unternehmens und Laufzeit 

der Garantie zwischen 0,25 und 2% betragen
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Schritt 1: Abstimmung mit der Hausbank

▪ Wird eine Überbrückungsfinanzierung aufgrund der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens 

überhaupt genehmigt?

▪ Bei Genehmigung von der Hausbank – Übermittlung Forecast 2020 an die Hausbank

− durch den Forecast kann der kurzfristige Liquiditätsbedarf für zB die nächsten 6 Monate 

festgestellt werden

Schritt 2: Anmeldung beim jeweiligen Förderportal + Beantragung

▪ nach Abstimmung mit der Hausbank können alle Anträge via. Online-Formular abgegeben werden

▪ viele Hausbanken übernehmen auch schon die Übermittlung der Unterlagen und die Beantragung der 

Haftungsübernahme

HAFTUNGSÜBERNAHMEN IM ÜBERBLICK
Tipp zur Vorgehensweise

www.kps-partner.at/corona

http://www.kps-partner.at/corona


CORONA-HILFS-FONDS
Fixkostenzuschuss (Beantragung ab 15.04.2020 bis 31.12.2020)
Abgabe vollständiger Antrag bis: 31.08.2021
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Voraussetzungen:

− Umsatzverlust von mind. 40% aufgrund COVID-19
− Unternehmen müssen sämtliche zumutbare Maßnahmen setzen, um die Fixkosten zu reduzieren und die 

Arbeitsplätze in Österreich zu erhalten
− nur Unternehmen, die vor der COVID-19-Krise ein gesundes Unternehmen waren

Höhe Zuschuss:

Fixkostenzuschuss ist gestaffelt und abhängig vom Umsatzausfall des Unternehmens.

Wenn die Kosten binnen 3 Monaten EUR 2.000 übersteigen, zahlt der Bund:
− 40 – 60% Ausfall: 25% Ersatzleistung
− 60 – 80% Ausfall: 50% Ersatzleistung
− 80 – 100% Ausfall: 75% Ersatzleistung

Max. MEUR 90 pro Unternehmen

Ausgenommen vom Zuschuss:
− Unternehmen, die mehr als 250 Mitarbeiter zum 31.12.2019 beschäftigt haben & Mitarbeiter gekündigt 

haben statt Kurzarbeit nach Ausbruch der COVID-19-Krise in Anspruch zu nehmen
− der Finanz- und Versicherungsbereich
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CORONA-HILFS-FONDS
Fixkostenzuschuss (Beantragung ab 15.04.2020 bis 31.12.2020)
Abgabe vollständiger Antrag bis: 31.08.2021
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Datenbasis:

Die Anträge haben eine Darstellung
− der tatsächlich entstandenen Fixkosten und
− der tatsächlich eingetretenen Umsatzausfälle zu enthalten

Die Angaben sind vor Einreichung vom Steuerberater / Wirtschaftsprüfer zu prüfen und zu bestätigen.

Auszahlung:

Auszahlung erfolgt nach Feststellung des Schadens …

… somit nach Ende des Wirtschaftsjahres und Einreichung der Bestätigung des Steuerberaters bzw. 
Wirtschaftsprüfers über den Umsatzrückgang und die ersatzfähigen Fixkosten
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KPS Beratungsgruppe

5 Partner und 55 motivierte top ausgebildete

MitarbeiterInnen kombiniert mit Struktur und innovativer

Technologie sind unser Angebot für Ihren

Unternehmenserfolg! Rund 1.200 Kunden vertrauen auf 

uns.
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